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Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Am Dienstag, 29. November 2022, 20.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Seehalde, Mett-
menhasli, die nächste Gemeindeversammlung statt.  

Der Gemeinderat hat folgende Traktandenliste festgelegt: 
 
 
1. Genehmigung Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss  

der politischen Gemeinde Niederhasli Seite 4 

2. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
COVID-19-Schutzkonzept 
Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage kann diese Versammlung ohne Covid-19-Schutz -
konzept durchgeführt werden. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird ein Apéro serviert. 
 
Aktenauflage 
Die Akten liegen seit Dienstag, 1. November 2022, während der Schalteröffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, Abteilung Präsidiales und Gesellschaft, 
Büro Nr. 14, zur Einsicht auf.  
 
Anfragen 
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht gemäss 
§ 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unter -
zeichnet an den Gemeinderat Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, gerichtet werden, 
werden vom Gemeinderat schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt gegeben. 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Niederhasli sind alle Schweizerinnen 
und Schweizer stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in Niederhasli haben, das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-
sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. 
 
Rekursmöglichkeiten 
Mit Rekurs in Stimmrechtssachen kann innert fünf Tagen nach Publikation der Entscheide die 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Der 
Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt 
voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt wor-
den ist (§ 21a Abs. 2 VRG).  

Im Übrigen kann wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden (§§ 19 und 20 VRG). 

In beiden Fällen ist das Rekursschreiben mit einem Antrag und dessen Begründung zu versehen 
und an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf, zu richten.
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Kontakt 
Bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung steht Ihnen die Gemeindeverwaltung, Abteilung 
Präsidiales und Gesellschaft, gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@nieder-
hasli.ch). 
 
Beleuchtender Bericht 
Die Beleuchtenden Berichte zu Gemeindeversammlungen sowie auch Jahresrechnung und Budget 
werden jeweils auch auf der Website der Gemeinde, www.niederhasli.ch, unter der Rubrik «Politik/ 
Gemeindeversammlung» bzw. «Politik/Finanzen» sowie auch in der VoteInfo-App aufgeschaltet. 

Wünschen Sie künftig die regelmässige Zustellung der Beleuchtenden Berichte per Post? Lassen 
Sie sich bei der Abteilung Präsidiales und Gesellschaft unter Angabe Ihrer Adresse in die Abon-
nenten-Liste eintragen (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch / www.niederhasli.ch 
– Online-Schalter). 
 
 
Niederhasli, 27. Oktober 2022 
Gemeinderat Niederhasli
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Bericht zum Budget 2023 
 
 
Das Budget 2023 der politischen Gemeinde weist bei einem Steuerfuss von 88% (Vorjahr 91%) 
in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 54.29 Mio. und einem Ertrag von Fr. 56.79 Mio. 
einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.50 Mio. aus. Trotz der Senkung des Steuerfusses resultiert 
damit ein um Fr. 3.18 Mio. besseres Ergebnis als im Budget 2022. In der Investitionsrechnung 
des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 4.06 Mio. und Einnahmen von 
Fr. 0.46 Mio. Nettoinvestitionen von Fr. 3.60 Mio., wovon Fr. 2.34 Mio. auf den Steuerhaushalt 
entfallen. Der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts beträgt 176%. Das Investitions -
volumen kann somit vollständig finanziert werden. Der Finanzierungsüberschuss von Fr. 2.74 Mio. 
ermöglicht zudem einen Abbau der langfristigen Schulden von derzeit Fr. 10.40 Mio. Im Finanz-
vermögen werden keine Investitionen getätigt. 
 
Erfolgsrechnung 

Die Gründe für das markant bessere Budget 2023 sind primär auf der Ertragsseite zu suchen. 
Während die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern trotz der Steuerfusssenkung praktisch 
unverändert bleiben, wird beim Ressourcenausgleich wegen des auf Fr. 4'100 statt Fr. 3'700 pro 
Einwohner geschätzten Kantonsmittels der Steuerkraft ein Mehrertrag von Fr. 2.20 Mio. erwartet. 
Auch die Grundstückgewinnsteuern werden um Fr. 1.50 Mio. höher budgetiert. Zudem wird der 
Haushalt seit 2022 durch höhere Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und ab 2023 mit 
Beiträgen aus dem kantonalen Strassenfonds um insgesamt Fr. 1.20 Mio. entlastet. Damit können 
die Ertragseinbussen durch die Reduktion des Steuerfusses sowie höhere Aufwendungen für die 
Primarschule (+ 4%) und die Pflegefinanzierung (+ Fr. 0.57 Mio.) verkraftet werden. 

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für alle Gemeindewerke bessere Rechnungsergebnisse 
erwartet. Beim Wasserwerk bleibt der Ertragsüberschuss mit Fr. 454'000 (2022 Fr. 433'000) 
praktisch unverändert. Derjenige der Abwasserbeseitigung sollte mit Fr. 628'000 (2022 Fr. 310'000) 
deutlich höher ausfallen, da die ausserordentlichen Abschreibungen des Vorjahrs wegen der 
 Vermögensfähigkeit des Zweckverbands ARA Fischbach von Fr. 360'000 entfallen. Bei der 
Abfallwirtschaft wird aufgrund erster Erfahrungszahlen bei der Gewerbeentsorgung ein tieferes 
Defizit von Fr. 70'000 (2022 Fr. 139'000) erwartet. 
 
Investitionsrechnung 

Wie im Vorjahr ist das Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts mit Fr. 2.34 Mio. vergleichs -
weise bescheiden. Davon entfällt knapp ein Drittel auf den Neubau von zwei Photovoltaikanlagen 
auf Schulliegenschaften. Grössere Investitionsvorhaben mit Kosten von über Fr. 0.50 Mio. sind 
nicht vorgesehen. 

Auch bei den Gemeindewerken sind keine Grossprojekte geplant. Die Nettoinvestitionen betra-
gen beim Wasserwerk Fr. 1.04 Mio. (2022 Fr. 0.67 Mio.) und bei der Abwasserbeseitigung  
Fr. 0.22 Mio. (2022 Fr. 0.82 Mio.).
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung  
Mehraufwand netto Fr. 214'500 (Budget 2023: 2'712'000 / Budget 2022: 2'497'500) 

Die Gemeindeverwaltung will das Angebot für Online-Dienstleistungen modernisieren und 
erweitern, was zu Mehrkosten für personelle Ressourcen und für die Anschaffung und Installa-
tion von Software führt. Daneben werden auch tiefere Baubewilligungsgebühren erwartet. 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 134'600 (Budget 2023: 2'038'000 / Budget 2022: 1'903'400) 

Knapp die Hälfte der Mehrkosten betreffen den Erwachsenenschutz der KESB. Der restliche 
Mehraufwand verteilt sich auf diverse Bereiche. 
 
2 Bildung 
Mehraufwand netto Fr. 657'900 (Budget 2023: 16'779'100 / Budget 2022: 16'121'200) 

Im Bildungsbereich steigt der Nettoaufwand um ca. 4%. Mehrkosten bei der Primarstufe  
(+ Fr. 560'000), den Schulliegenschaften (+ Fr. 120'000) und dem Kindergarten (+ Fr. 100'000) 
können durch tiefere Aufwendungen für die Sonderschulung (- Fr. 200'000) nur teilweise kom-
pensiert werden. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 
Mehraufwand netto Fr 1'300 (Budget 2023: 2'092'500 / Budget 2022: 2'091'200) 

Mehrkosten beim Beitrag an die Sportanlage Erlen AG werden durch einen tieferen Aufwand 
bei den Betriebs- und Unterhaltskosten der Seebadi Haslisee kompensiert. 
 
4 Gesundheit 
Mehraufwand netto Fr. 611'400 (Budget 2023: 3'672'800 / Budget 2022: 3'061'400) 

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung steigen voraussichtlich massiv an, vor allem bei der ambu-
lanten Krankenpflege (Spitex). 
 
5 Soziale Sicherheit 
Minderaufwand netto Fr. 222'700 (Budget 2023: 5'727'900 / Budget 2022: 5'950'600) 

Markante Abweichungen sind beim Aufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (- Fr. 380'000) 
und für das Asylwesen (+ Fr. 200'000) budgetiert. Bei den übrigen Bereichen werden Kosten im 
Rahmen des Vorjahrs erwartet. 
 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Minderaufwand netto Fr. 719'000 (Budget 2023: 1'752'000 / Budget 2022: 2'471'000) 

Die erstmals ausgerichteten Beiträge an den Strassenunterhalt aus dem kantonalen Strassen-
fonds entlasten das Budget um Fr. 470'000. Daneben fällt auch der deutlich tiefere Abschrei-
bungsbedarf bei den Gemeindestrassen ins Gewicht.
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7 Umweltschutz und Raumordnung 
Minderaufwand netto Fr. 91'500 (Budget 2023: 426'700 / Budget 2022: 518'200) 

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für die gebührenfinanzierten Gemeindewerke fol-
gende Ergebnisse erwartet: 

Wasserversorgung: Einlage in Spezialfinanzierung von Fr. 454'000 (2022 Fr. 433'000): Keine 
wesentlichen Abweichungen. 

Abwasserbeseitigung: Einlage in Spezialfinanzierung von Fr. 628'000 (2022 Fr. 310'000): Die 
einmaligen ausserordentlichen Abschreibungen von Fr. 360'000 wegen der Vermögensfähigkeit 
des Zweckverbands ARA Fischbach entfallen. Es wird deshalb wieder mit einem Überschuss im 
Rahmen der früheren Jahre gerechnet. 

Abwasserbeseitigung: Entnahme aus Spezialfinanzierung von Fr. 70'000 (2022 Fr. 139'000): 
Aufgrund erster Erfahrungszahlen zur Gewerbeabfuhr wird ein etwas tieferes Defizit erwartet. 
 
8 Volkswirtschaft 
Mehrertrag netto Fr. 18'100 (Budget 2023: 637'600 / Budget 2022: 619'500) 

Es ergeben sich keine gewichtigen Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget. 
 
9 Finanzen und Steuern 
Mehrertrag netto Fr. 3'749'500 (Budget 2023: 37'071'100 / Budget 2022: 33'321'600) 

Es wird von folgenden Parametern ausgegangen: Steuerertrag 100% Fr. 20'000'000 (2022  
Fr. 19'500'000), Steuerfuss 88% (2022 91%), Kantonsmittel der Steuerkraft Fr. 4'100 (2022  
Fr. 3'700). Während der Ertrag der allgemeinen Gemeindesteuern trotz der Steuerfusssenkung 
praktisch unverändert bleibt, wird beim Ressourcenausgleich wegen des markant höheren Kan-
tonsmittels der Steuerkraft ein Mehrertrag von ca. Fr. 2'200'000 erwartet. Daneben werden die 
Grundstückgewinnsteuern um Fr. 1'500'000 höher budgetiert. 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung (Projekte ab Fr. 200'000) 

   Fr. 215'000 Photovoltaikanlage auf Turnhalle Rossacker,  
zu erwartende Förderbeiträge Fr. 25'000 

   Fr. 490'000 Photovoltaikanlage auf Trakt I Schulhaus Linden,  
zu erwartende Förderbeiträge Fr. 50'000 

   Fr. 330'000 Dachsanierung Kindergarten Spitz: Verschoben auf 2023,  
keine Ausgaben in 2022 

   Fr. 200'000 Sicherheitsmassnahmen Tempo 30: Verschoben auf 2023,  
keine Ausgaben 2022 

   Fr. 210'000 Quellwasserleitung Eigental:  
Ersatz notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand 

-  Fr. 200'000 Wasseranschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre 

   Fr. 200'000 Innensanierungen Kanäle aufgrund von Kanal- und TV-Aufnahmen
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Antrag zum Budget 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Niederhasli 
in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. September 2022 geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Nie-
derhasli finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpo-
litische Prüfung des Budgets 2023 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum 
Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 
der politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmi-
gen. 
 
Antrag zum Steuerfuss 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für 
das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 88% (Vorjahr 91%) des einfachen Gemein-
desteuerertrags festzusetzen. 
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
1. November 2022
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